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und durch Schenkung mehrerer Biicher aus ihrem Borrathe. — Daö Lescgeld

pro 185S wnrde auf 1 gr. 50 C. bestimmt, damit man mehr Werke

anschaffen könne. — Zur Erleichterung, der Leser wurde beschlossen, die Bibliothek

von nnn an je Dienstags von 1 —2 Uhr zu öffnen. Bibliothekar
ist Herr E. Wiedmer, Lehrer auf dem Stalden.

— Grubeu-Austalt. Schon seit einigen Äahren hat die Erziehnngs-

anftalt auf der Grube für verlassene arme Knaben, außer kurzen, dem Zn-

telligenzblatte beigelegten RechnuugSaugaben, keiuen erdeutlichen Bericht von

sich vor ihre Freunde und vor das Publiknm gebracht. Mau sagt, das Publikum

werde mit solchen Berichten nur beschwert uud es lese sie doch nicht; man

sagt, solche Werke der christlichen Liebe sollen sich mehr im Verborgenen halten;

man sagt endlich, die für das Publikum bestimmten Berichte dieser Art lausen

zuletzt doch alle auf, eiu gewisses Selbstlvb hinaus, das gefahrlich, und mit

dem doch Niemanden gedient sei. Es liegt in dem Allem etwas Wahres, aber

doch gewiß nicht so viel, um einerseits die Vorsteher solcher Anstalten der Pflicht

zn entbinden, über die ihnen anvertraute» Gelder, und noch mehr über die

ihnen anvertrauten Kinder öffentliche Rechenschaft abzulegen, andererseits den

eigentlichen Freunden solcher Licbeswerke und Denen, welchen die Pflege nnd

Rettung verlassener Kinder zur Herzenssache geworden ist, über ihre
Bemühungen zu diesem Zwecke nähere Auskunft zn ertheilen. —- Der vor uns

liegende Bericht für die Jahre 1854—57 enthält des Beachtenswerthen so viel,

daß wir es nicht unterlassen können, mit Nächstem einläßlichere Mittheilungen
daraus zu bringen.

Baselland. Anwil. (Mitgcth.) Wie oft die besten Gesetze auf die

schändlichste Weise mißbraucht werden können, das hat die Gemeinde Anwil
bewiesen. Sie hat ihre Schulstelle auskünden lassen, nnd sucht den Lehrer

Schutz zu verdrängen. Derselbe hat ein solches Loos nicht verdient. Er hat
init großcr Hingabe nnd Liebe an hiesiger Schule gearbeitet und dieselbe auf
eine befriedigende Weise gehoben, was Freund und Feind anerkennen müssen.

Er ist das Opfer der Zwietracht geworden, die letzten Sommer bei den

Gemeinderathswahlen die hiesige Geineinde in zwei feindliche Heerlager trennte.

Weil er mit der siegenden Partei nicht ins gleiche Horn blieS, hat sie ihm
aus schnöder Rache diesen Streich gespielt. Möge der wackere Mann eine

seinen Kenntnissen angemessenere Stelle finden, als diese war. Dieß wünscht

Namens der Minderheit der Schulpflegspräsident.

Aargau. (Korresp.) Die Lehrerschaft der Pfarre Lunkhofen hatte

letztes Frühjahr beschlossen, eine SonntagSschnle zn errichten. Dieselbe wurde

am Pfingstmontage nnter Eröffnungsrede des Hrn. Pfarrers Birchmeier von
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Lunkhoscn eröffnet. Es besuchen dieselbe etwa 40 Jünglinge der Pfarre.
Aufsätze, Rechnen, Lesen verschiedenen Realstoffcs und Gesang sind die Lehrfächer.

Die Lehrer Rntimann vvn Arni, Zehnder von U.-Lunkhofeu, Hüßer von

O.-Lunkhofen und S. Haas von Jonen übernahmen den Unterricht, und zwar
jeder je einen Sonntag in seiueui Fache. Bis dahin hatte die Schule guten

Erfolg.
Schwyz. (Korresp.) Zu Vorderwägithal hat sich durch die Bemühungen

des Lehrers Diethelm eine Hülfs-Anstalt gebildet, um armen schulpflichtigen

Kindern mangelnde Kleidungsstücke anschaffen und dadurch den Schulbesuch

ermöglichen zn können. Dieser nachahmenswerthe Verein besteht und wirkt nach

folgenden Statuten unter Leitung ihres menschenfreundlichen Gründers. Die

Mitglieder haben die Aufgabe: 1) Für Sammlung freiwilliger Liebesgaben zum
Zwecke der Anstalt jeden Anlaß zu benutzen und hicfür sich zu bestätigen; 2)
über die eingehenden Gaben Verzeichnisse zu führen und selbige nach Ablaus
eines jeden Monats dem Vorsteher der Anstalt einzureichen. — Die Liebesgaben

können entweder an Baarschaft oder an Materialien zu Kleidungsstücken

gespendet werden. Die eingehenden Liebesgaben werden für Anschaffung von

Kleidungsstücken für arme schulpflichtige Kinder verwendet und was an Baarschaft

über die jährlich anzuschaffenden Kleidungsstücke erübrigt werden kann,

wird zur Gründung nnd Aeufnung eines Fondes für die Hülfsanstalt
verwendet. Der Vorsteher der Hülfsanstalt führt das General -Verzeichnis; der

eingehenden Liebesgaben und sorgt für regelmäßige Verwendung derselben.

Sollten Kinder, welche von der Hülfsanstalt Kleidungsstücke erhalten, die Schule

aus Nachlässigkeit gleichwohl nicht besuchen, so wird die Hülfsanstalt die

daherige fernere Unterstützung solcher Kinder uach Gutsinden beschränken. Der
Vorsteher der Hülfsanstalt giebt alle Jahre über die ganze Verwaltung dem

Gemeinderath Rechnung ab. Jeden Monat wird von den Kindern, welche

von der Anstalt unterstützt werden, gemeinsam und unter Aufsicht des

Vorstehers, für die Gutthäter wenigstens eine halbe Stunde in der Kirche oder

Schulstube gebetet.

Gott, der Vergelter alles Guten, wird solche Mildthätigkeit nicht unbc-

lohnt lassen.

Literarischem
Huttcr's Zeichnungswerk. Wir haben letzthin auf ein neues

Zeichnungswerk (von Hrn. Hutter, Lehrer an der Kantonsschule in Bern), hingedeutet

und sind schon heute im Stande, etwas Näheres darüber mitzutheilen.

Nach der vorgenommenen Prüfung und Veraleichung können wir cs als ein-


	Aargau

